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Ein Buch mit dem Titel „Krypta“ könnte
vondenLeichenimKirchenkellererzählen1.
Zumal dann, wenn der Autor durch einen
Krimi-Bestsellernamens„DieNonnenvon
Sant’Ambrogio“einschlägigvorbelastetist2.
DochHubertWolfmöchteandereAssozia-
tionenwecken.DerMünsteranerProfessor
für Kirchengeschichte sucht im Unterge-
schossderUna Sanctanachihrenverschüt-
teten und vergessenen Fundamenten. Sein
erklärtesZielistes„zuzeigen,wiesichdie
Kircheentwickelte,wiesieaufgesellschaft-
licheHerausforderungenreagierteundsich
veränderte.DadurchwerdenneuealteMög-
lichkeiteninErinnerunggerufen,wasdazu
beitragenkann,dieheutigenReformdiskus-
sionen aufderBasisderganzenBreiteder
kirchlichenTraditionzuführen.“(27)

Bisher dient in innerkirchlichen Debat-
tendieBerufungaufdieTraditionvorallem
dazu,allesbeimvermeintlichAlten,Echten
zulassen.WolfsBuchzeigt:Einennaturbe-
lassenen Bio-Katholizismus gibt es nicht.
Der tridentinische Ritus kann nicht mehr
ReinheitfürsichbeanspruchenalseinKin-
dergottesdienst mit irischen Märchen,
„Laudatosi“undquerflötespielenderPas-
toralreferentin.ZurganzenBreitederTra-
dition gehören Äbtissinnen mit weitrei-
chenden Befugnissen und Bischöfe, die
beim Ersten Vatikanischen Konzil die
päpstliche Unfehlbarkeit ablehnten. Die
Kircheenthielt stetsSpurenvonZeitgeist,
auchwenndieseErkenntnisAllergienaus-
lösenmag.

Wolfattestiertderkirchengeschichtlichen
Forschung „subversives Potenzial“ (201).

Die Vertreter des Fachs sieht er in der
Pflicht, die Krypta-Kräfte zu erkennen.
DochdieKollegenhaben,kritisiertderAu-
tor,wenigNeigung,sichinaktuelleDebat-
teneinzumischen.DeshalbhatderLeibniz-
PreisträgerdiesubversivePotenzialanalyse
derzeitmonopolisiert.Wolfkannsichallge-
meinverständlich ausdrücken, formuliert
pointiertundhateinenSinnfürdenrichti-
gen Zeitpunkt. Alles Alleinstellungsmerk-
maleinnerhalbseinerZunft.Damögenan-
derefachlichmindestenssobeschlagensein,
Wolfverstehtes,mitMutzurLückeseine
Erkenntnisse zu popularisieren. Gleich
nach dem Erscheinen hat es „Krypta“ auf
dieSpiegel-Bestsellerlistegeschafft.Esgibt
offenbar noch Katholiken, die trotz jahr-
zehntelangen Vertröstungen glauben wol-
len, dass „Ecclesia semper reformanda“
mehristalsdielateinischeÜbersetzungvon
„Dakannmannichtsmachen“.

Reform ist ein arg strapaziertes Wort.
Wolfverstehtdaruntereinerseits„eineste-
tige historische Orientierung am Ur-
sprungsereignisderKirche“ (20), anderer-
seits „produktive Antworten auf die
aktuellen Herausforderungen für die Ver-
kündigung des Glaubens“ (21). Der Kir-
chenhistorikerfördertzutage,wasdeshalb
möglich sein könnte, weil es einmal mög-
lich war. Was früher katholisch war, kann
heute nicht unkatholisch sein. Das ist ein
sehreingeschränktesBeuteschema,aberein
taktischkluges,dennRückwärtsrollengel-
ten der Hierarchie gemeinhin als unver-
dächtigeÜbung.DerSprungnachvornist
suspekt.
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WolfhatdenKirchenkellergezieltnach
Beispielen durchsucht, mit denen sich die
Reformabwehrklassiker„Habenwirnieso
gemacht“ oder „Haben wir immer so ge-
macht“entkräftenlassen.ZuRechtverges-
seneTraditioneninteressierenihnnicht,er
kümmertsichalleinumdiewiederverwert-
baren.Papst,Kardinäle,Bischöfe,Domka-
pitel,Laien– sie stehenhierundkonnten
schoneinmalanders.EsgabeineVolkswahl
derBischöfe,esgabeinKollegialprinzipbei
päpstlichenEntscheidungen,esgabLaien,
dieKrankeheilten,undBischöfe,vonde-
nen kein Heil ausging. Das vermeintlich
EwigeerweistsichimLichtderKryptaals
vorläufig.

Wahrscheinlich haben nicht die vielen
Franziskus-Biografen das Buch zu diesem
Pontifikat geschrieben, sondern ein Kir-
chenhistoriker. Wolf erinnert durchaus
prophetisch an einen freien Radikalen na-
mens Franz von Assisi. Ein Pontifex, der
diesen Namen für sich wählt, muss wohl
den Konflikt mit dem Klerus suchen.
christusnachfolgezähltfürihnmehralsdie
Theologie der Apostolischen Sukzession.
„Mandarfgespanntsein,welchederbeiden
Komponenten sich in seinem Pontifikat
letztlich durchsetzen lässt: der Papst oder
Franziskus“(197),unktderAutor.

TraditionswahrermüssenanvielenStel-
lendesBuchestapfersein,vorallemimKa-
pitelüberdasKonzilvonTrient(159–176):
„Vieles,wastridentinischgenanntwird,hat
mitdemKonzilvonTrientwenigbisnichts
zu tun. Bei genauem Hinsehen entpuppt
sich der so genannte tridentinische Ein-
heitskatholizismus als Ammenmärchen.“
(161) Genüsslich schleift Wolf auch diese
vermeintlicheBastionderZeitgeistverwei-
gerung.ErfeiertdasKonzilalsMusterbei-
spiel für pluralen Katholizismus und als
Katalysator der Moderne. Bischofsbild,
PriesterbildundMessritushättennichtsmit
dem zu tun, was tatsächlich beschlossen

wurde,behauptetWolf.Sieentstandenerst
durchdieLesartdes19.und20. Jahrhun-
derts.

Doch auch liberalen Mittelkatholiken
verlangtderWissenschaftlerSelbstkritikab.
Werdiegut200Seitenliest,wirdbemerken,
dass das Reformlager historisch fundierte
Argumente gut gebrauchen kann, um aus
der Floskelfalle herauszukommen. Mehr
EigenverantwortungderOrtskirchen,Auf-
wertung der Laien, Restrukturierung der
Kurie:AlledieseForderungenwerdenseit
Jahrzehnten wiederholt, meistens eingelei-
tet durch die Formel „Es ist endlich Zeit,
dass …“. Origineller ist der Hinweis: „Es
gabeineZeit,als…“.Laienkönntenetwa
nachder„Krypta“-LektürebeimGespräch
mit priesterzentrierten Klerikern einen
HinweisaufdieEigenkirchendesMittelal-
terseinfließenlassen.DieseKirchenwaren
dem Einfluss des Bischofs entzogen, der
Grundherr hatte das Sagen. „Was spricht
eigentlich dagegen“, fragt Wolf, „dass der
ganzenGemeinde–wiefrühereinemadeli-
genPatronatsherrn–dasRechtzukommt,
sich selbst den Pfarrer auszusuchen und
danndenBischofumdessenErnennungzu
bitten,diediesernurausschwerwiegenden
Gründenverweigerndürfte?“(157).Dage-
gensprichtzumBeispiel,dasseseineKir-
chenachGutsherrenartwäre.

WolfsKonzepthatGrenzen:Möglichist
in Zukunft nur, was einmal möglich war.
DieGrenzendesKonzeptszeigensichbe-
sondersdeutlichbeimKapitel„Bischöfin-
nen“. Es hebt an wie ein Roman: „In der
Zisterzienserinnen-Abtei Las Huelgas bei
BurgosinSpanienwirdeineneueÄbtissin
gewählt. Nach ihrer Weihe wird sie zum
ZeichenihrerAmtsübernahmeaufdenAl-
targesetzt.Anschließendnimmtsieaufei-
nem Thronsessel unter einem Baldachin
Platz. Sie trägt dabei ein Gewand, das an
einen Rauchmantel erinnert, und auf dem
KopfeineMitra.AnihremFingerstecktein
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lität einer zweiten; exegetisch die Frage
nachderIntentionderWorteJesu;moral-
theologisch die Frage nach Schuld und
ScheiternsowiedieFrage,wiederAufruf
zu Umkehr, Versöhnung, Neuanfang und
Barmherzigkeit in individuellesundinsti-
tutionelles Handeln übersetzt werden
kann; kirchenrechtlich die Frage, ob eine
moralische Sollensforderung in eine
Rechtsnorm„übersetzt“werdenkannund
des Weiteren, was die vom Kirchenrecht
nicht anerkannte zivile Ehe wiegt; litur-
gisch,welcheArtderSegnungundderritu-

Ein angemessenerer Umgang mit wieder-
verheiratetGeschiedenenisteinesderzen-
tralenPostulateaneineerneuerteFamilien-
pastoral, wie sie aktuell im Blick auf die
kommendeBischofssynodeimHerbst2015
„anderBasis“formuliertund„vonoben“
genährtwerden.

TheologischgesehenistdasProblemfeld
einigermaßen komplex, denn es handelt
sichgleichumeinganzesBündelvonPro-
blemen: Dogmatisch stellt sich etwa die
FragenachderFortexistenzderfrüherein-
gegangenenEheundnachderSakramenta-

Ring, inderHandhält sie einenKrumm-
stab. So empfängt sie die Bischöfe der
Nachbardiözesen,dieihrerneuen‚collega‘
die Reverenz erweisen und den brüderli-
chenKussgeben.“(45)

Da könnte etwas zur Frauenweihe fol-
gen,dochdasgibtdiehistorischeRedlich-
keitnichther.PriesterinnenhatWolfinder
Krypta nicht entdeckt, dafür Äbtissinnen
mit episkopalen Vollmachten. Ausgerech-
netdasZweiteVatikanumändertedenRi-
tus der Äbtissinnenweihe. Alle Passagen,
die nach Bischofsweihe aussahen, ver-
schwanden. Die Kirchenfenster zur Welt
gingen inden1960er Jahren auf, eineTür
für weibliche Wesen fiel lautlos zu. Was
folgtalsoausdemÄbtissinnenfund?Auch
ohne Priester- und Bischofsweihe durften
zumindest ausgewählte Jungfrauen mehr
alsheute.DochdieAngstvordemnicht-
männlichenGeschlechtwabertauchdurchs
Kirchenkellergewölbe.MitdenMittelnder
Kirchengeschichte lässt sich die Neurose
wohlkaumtherapieren.Werdaswill,muss
sichetwaswirklichNeueseinfallenlassen,
nicht nur etwas neues Altes. Doch etwas
wirklichNeuesgibtWolfsBuchnichther.

ZueinemgroßenReformthemahältsich
derAutorbedeckt:DiekatholischeSexual-
moralkommtnichtvor.WeildieGeschichte
keine Beispiele bereithält, die ins Reform-
beuteschema passen? Weil die Angelegen-
heit bei den Moraltheologen fachgerechter
aufgehobenist?OderweildasThemasotot
ist wie der Hausheilige im Kirchenkeller?
EinbisschensagtWolfamEndedanndoch:
„KirchengeschichtekannsowohldasLehr-
amtalsauchdasgesamteKirchenvolküber
dasVergangeneinformierenunddenganzen
Tisch der Traditionen decken.“ (206) Das
Lehramt kann sich also eines Besseren be-
lehrenlassen.WäredasbeiderFamiliensyn-
odeimHerbst2015so,würdesiewohlals
Ausnahme in die Geschichte eingehen.
Denn auch das zeigt der Abstieg in die
Krypta:Seltensetztsichderdurch,derdie
besserenArgumentehat. Christiane Florin

1HubertWolf:Krypta.UnterdrückteTraditionen
der Kirchengeschichte. München: c. H. Beck
2015.232S.Gb.19,95.
2 Vgl. die Besprechung von Franz-Xaver Kauf-
mann,in:StimmenderZeit231(2013)500f.

ScheidungundWiederheiratzwischenJesuWortundNorm
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ellenGestaltungeinerzweitenVerbindung
inderGemeindemöglichseinsoll;undin 
allemauchdieFrage,wiedieGlaubensge-
meinschaftKircheinihrerOrdnungundin
ihren Regeln für eine Lebensführung aus
dem Glauben den Menschen mit ihren
konkreten Schwierigkeiten und lebensge-
schichtlich begrenzten Ressourcen ver-
bundenseinkann.

DennesgehtbeiBeziehung,Zusammen-
leben auf Dauer und Intimität, Vertrauen
undSich-bindeneinschließlich seinerVer-
letzlichkeit,beiElternschaftundFürsorge
fürKinderumeinzentralesFeldexistenzi-
ellenmenschlichenErlebens,Wirken-und
Gestaltenkönnens und Wachsens. Aber es
geht offensichtlich auch um ein zentrales
AnliegendeschristlichenGlaubens.

ZuallengenanntenAspektenderProble-
matikfindetmanindervorliegendenQuae-
stiodisputata1– es istnichtdie erstezum
Thema2 – Aufschlussreiches. Ihre gemein-
sameFragestellungbestehtnachAuskunft
derbeidenHerausgeberdarin„auszuloten,
wie die Normativität in Jesu Wort ange-
sichtsderWirklichkeitvonScheidungund
Wiederheirat tiefer verstanden werden
kann“(9).DieRegieführenzweifellosKir-
chenrechtler,abersiewissendurchaus,dass
die Problematik theologisch komplex ist
und dass ihrem Fach in diesem Kontext
letzten Endes „nur“ die Aufgabe zufällt,
„eventuelle Rechtsfolgen klar zu benen-
nen“ und rechtliche Regelungen vorzu-
schlagen, die Entlastung schaffen, „sodass
nichtinjedempastoralenEinzelfallimmer
neu grundsätzlich entschieden werden
muss,sonderneinRahmengebotenwird,in
dem die Identität der Kirche nicht beein-
trächtigt,aberauchnichtdiederBotschaft
JesuentsprechendeSeelsorgefürdenMen-
scheneingeengtwird“(Ilona Riedel-Span-
genberger,145f.).

DasistSelbstbescheidungundhoherAn-
spruch zugleich. Beides ist nicht ganz

selbstverständlich; denn das Kirchenrecht
erklärt damit einerseits die Überlegungen
deranderen theologischenDisziplinen für
substanziellrelevant;andererseitswehrtes
sichgegendenlatentenVorwurf,selbstTeil
oder Ursache des Problems zu sein und
bringt sogar das Recht als Instrument zu
dessenLösunginsSpiel.

GleichderersteBeitragvonClaudia Pa-
ganini lässt aufhorchen.Dennerverfolgt
dieSpurdesNachdenkensüberdasSchei-
tern inderPhilosophie.Das ist schonals
Thema originell, weil es eine in der ge-
nanntenDiskussionbislangnurwenigbe-
achteteBlickrichtungeinbringt.Esistaber
auch im Detail originell, wenn etwa eine
geistesgeschichtlicheLinievonderchrist-
lichen Vanitas-Tradition über Pascal und
die französischen Moralisten bis hin zu
Kierkegaard und den prominenten Den-
kern der Existenzphilosophie gezogen
wird.

Dominik Markl SJ und Thomas Söding
stellen im Anschluss daran den neutesta-
mentlichenBefundzumProblemkreisdar.
Das isteine füreinen theologischenBand
zum Thema unerlässliche, aber aufgrund
derindenletztenfünfzigJahrenentstande-
nenDichteanLiteraturwenigerattraktive
Aufgabe, der diese beiden Autoren aber
mit Bravour und der Fähigkeit zur Kon-
zentration auf das Wichtige gerecht wer-
den. Michael Schneider SJ beschreibt das
orthodoxeSakramentsverständnisvonEhe
undkonfrontiertesmitdemderwestlichen
Tradition.

DiejungeLeipzigersystematischeTheo-
login Anne Käfer stellt die evangelische
SichtderkirchlichenTrauungvonGeschie-
denendar.DasorthodoxeTheologumenon
von der Oikonomia und seine Folgen für
dasRechtwerdenvonAnargyros Anaplio-
tis, seines Zeichens Jurist und griechisch-
orthodoxerTheologe,kundigdargestellt.

Markus Graulich SDB,einerderbeiden
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Herausgeber,stelltinseinemBeitraghinge-
gendiegeltendekanonischeRechtslagemit
dem Fokus auf die Möglichkeiten einer
Eheauflösung dar. Sein Beitrag zeugt von
umfassenderunddetaillierterKenntnisund
lässttiefeEmpathiemitdenBetroffenener-
kennen.TrotzdesBemühens,Lösungswege
zueröffnen,erstauntesaberauch,dass in
seinem Beitrag eine grundlegende Argu-
mentationsfigur wie das ius divinum gar
nicht als erklärungs- und rechtfertigungs-
bedürftigerscheint.

DermoraltheologischePartwirdvonPe-
ter Schallenberg und Martin M. Lintner 
OSMbestritten.Währenddereineüberdie
Bezügezwischen„EthikdesScheiternsund
sakramentale(r)Ordnung“reflektiert,han-
deltderanderethematischkonzisdiemo-
raltheologischeSeitevon„Geschiedenund
wiederverheiratet“ ab. Im Zugang zum
Problemund imsprachlichenGestus sind
beideBeiträgeunbeschadetihresInforma-
tionsgehalts und ihrer Lesenswürdigkeit
denkbarunterschiedlich.

DasgiltauchfürdiezweiletztenBeiträge
aus der Pastoraltheologie. Der erste von
Martin Seidnader, ebenfalls Mitherausge-
ber des Bandes, stellt das Problem des
kirchlichen Umgangs mit den wiederver-
heiratetGeschiedenenunterdenAnspruch
der Authentizität des kirchlichen Han-
delns.Ergreifthierfürdasinden„Stimmen
derZeit“(227[2009]447–458)erstmalsver-
wendete Stichwort „Pastoralethik“ (ver-
standenals„dietheologisch-ethischeRefle-
xion des pastoralen Handelns in Namen
undSendungderKirche,generellwiespe-
ziell:bezogenaufdasseelsorglicheBerufs-
ethos“,220)auf.Maria Widlhingegenskiz-
ziert imAusgangvoneinemtrinitarischen
VerständnisderTheologiedieEhe„alseine
prophetische Lebensform“, was ja in der
TraditionderEhelosigkeitvorbehaltenwar,
undleitetdarausGrundzügeeinererneuer-
tenEhepastoralab.

AllesinallemeinBandmitvielenAspek-
ten zu einem aktuellen Problem, der aber
die Frage nach dem Verhältnis von Kir-
chenrecht und theologischem Erkenntnis-
gewinn offen lässt! Welches aber sind die
Zielvorstellungen und rechtlichen Wege,
diebeidiesemDiskussionsstandentwickelt
wurdenunddenen,diedieVerantwortung
fürdieAusgestaltungundFortentwicklung
des Kirchenrechts haben, angeboten wer-
denkönnen?

DerVerweisaufdieMöglichkeitderAn-
nulierungreichtnichtmehraus,selbstwenn
dieVoraussetzungenzuderenprozessualer
Feststellungheutewesentlichentgegenkom-
mendersindalsnochvorJahrzehnten.Denn
siebasiertaufderBedingung,dassdiebetref-
fende Ehe in Wirklichkeit gar nicht gültig
zustandegekommenist.Dasistimkonkre-
ten Fall doch ein recht voraussetzungsrei-
chesKonstrukt,das,weilesinvielenFällen
derfrüherengemeinsamenBeziehungsreali-
tätnichtangemessenist,auchzuVerstellung
undUnehrlichkeitanreizenkann.

Außer dieser Möglichkeit, die Nichtig-
keit einer Ehe festzustellen, bestehen im
geltendenKirchenrechtnochdieMöglich-
keitenderEheauflösungwegenNichtvoll-
zugsunddieaufgrundderPrivilegien„zu
Gunsten des Glaubens“: Im Blick auf sie
wirdzumindestvonmanchendieFragege-
stellt, ob es nicht denkbar wäre, die Dis-
pensvollmachtderKircheauchaufdiegül-
tig geschlossenen, sakramentalen Ehen
auszuweiten, wenn diese unwiderruflich
gescheitertsind,inEntsprechungzurDis-
pensvonOrdensgelübdenundZölibatsver-
sprechen(159–166).AuchdieserVorschlag
einer kohärenteren Dispenspraxis hätte
aberdenMangel,dasservonderkonstru-
iertenAnnahmeausgehenmüsste,dassei-
nem oder beiden Partnern bei der Ehe-
schließung die notwendige Freiheit und
Verantwortung gefehlt hätten (psychische
Eheunfähigkeit).
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Als den gangbarsten und kirchenrecht-
lich verantwortbarsten „Ausweg“ (166)
empfiehlt Markus Graulich, Kirchen-
rechtsprofessor und Auditor (Untersu-
chungsrichter) beim höchsten kirchlichen
GerichtinRom,dieDissimulationimAus-
gang von can. 915 cIc/1983. Die Dissi-
mulationist„AusdruckderFlexibilitätdes
KirchenrechtsimBemühenumeinenAus-
gleichzwischendenRealitätengelebtenLe-
bens und den Anforderungen des bonum
commune“ (167). „Sie zielt nicht auf die
ÄnderungderNorm[…],sondernbedeu-
tet [bloß] den Verzicht auf die Durchfüh-
rungeinerkirchlichenRechtsnorm“(Hein-
rich Reinhardt, 167). Voraussetzungen für
denkonkretenFallsindallerdingsunteran-
derem der Nachweis der Unmöglichkeit
einerkirchenrechtlichenNichtigkeitserklä-
rung, die Unmöglichkeit der Wiederher-
stellung der früheren ehelichen Gemein-
schaft und die Regelung der Rechtsfolgen
ausdererstenEhe.DasWesentlichehierbei:
EswürdewiederzumEmpfangderSakra-
mente zugelassen, aber nicht vom ersten
Ehebanddispensiert.

DieUmsetzungdiesesVorschlagswürde
fürdieeinzelnenBetroffenensichereineer-
heblicheHürdebedeuten.EinVorteildie-
serLösungbestündeallerdingsdarin,dass
siemitdergeltendenkirchlichenEhelehre
und dem Gebot der Unauflöslichkeit ver-
einbarwäre.InsofernkönntedieDissimu-
lation für die Kohärenz des kirchlichen
Rechtssystems und vielleicht auch für die
theologischeRechtfertigungeinerVerände-
rungeinerkirchlichenPraxisdurchauseine
hilfreicheFigursein.Wieweitsieauchden
vielenbetroffenenGläubigen,dieeinever-
ändertePraxiserhoffen,erwartenoderauch
einfordern,vermittelbarwäre,stehtaufei-
nem anderen Blatt und ist eher unwahr-
scheinlich.

Denn ihnen geht es vor allem um zwei
Anliegen, nämlich um die diskriminie-

rungsfreieAkzeptanzihrerschwierigenLe-
benslagedurchdieKircheundumeinVer-
ständnis von Eucharistie, das diese als
NahrungundgöttlicheHilfeaufdemWeg
ihresLebensmitallseinenUnwägbarkeiten
undMisserfolgenwieauchalsSymbolder
Integration der Gemeinschaft ansieht und
eben nicht als Belohnung für ein regelge-
rechtes Beziehungsleben. So gesehen wer-
denundmüssendieÜberlegungenzurTeil-
nahmeamsakramentalenLebenderKirche
weitergehen und dürfen sich, jedenfalls
mittelfristig,nichtaufdenRahmendesge-
genwärtigkirchenrechtlichMachbarenbe-
schränken.

Deshalbisteszubegrüßen,dassindie-
sem Buch auch Nichtkirchenrechtler zu
Wort kommen, die auch andere „Aus-
wege“ für theologisch legitim erachten,
etwadassystematischeWeiterdenkenund
AusgestaltenderindenmatthäischenUn-
zuchtsklauseln implizierten Vorausset-
zungen(78),dasRealisierenderBegrenzt-
heitderjesuanischenWeisungen,dieeben
deshalb auf Adaptionen angewiesen sind
(78f.),dieRespektierungvonGewissens-
entscheidung und die Inanspruchnahme
von Epikie (209 f.), das Zur-Geltung-
BringendesPrinzipsvomHeilderSeelen
alsobersterVerpflichtungderKircheent-
sprechend can. 1752 cIc/1983 (236–
242). Ansonsten bliebe das Gewicht des
Kirchenrechts gegenüber dem theologi-
schen Erkenntnisgewinn doch allzu do-
minant. Konrad Hilpert

1 Zwischen Jesu Wort und Norm. Kirchliches
Handeln angesichts von Scheidung und Wieder-
heirat.Hg.v.MarkusGraulichu.MartinSeid-
nader.Freiburg:Herder2014.255S.(Quaestio-
nesdisputatae.264.).Kt.28,–.
2Vgl.Geschieden–Wiederverheiratet–Abgewie-
sen?AntwortenderTheologie(QD157).Hg.v.
TheodorSchneider.Freiburg1995.
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Die gesamtgesellschaftlich kontrovers ge-
führteDiskussionumInklusionhatjüngst
imSammelband„Inklusion!?“1einereligi-
onspädagogische Zuspitzung erfahren, die
eine didaktische und interdisziplinäre Er-
weiterungwieaucheinetheologischeVer-
tiefungdereigentlichlerntheoretischenDe-
batte bringt. Entstanden ist die Schrift an
einerTagungderDidaktiksektionderDo-
zierendenderReligionspädagogik(AKRK)
DeutschlandsimJahr2013.

Mirjam Schambeck sf unterscheidet im
ersten Beitrag verschiedene Ebenen der
Begriffssemantik: erstens eine Ebene der
Grundlagen von Inklusion, auf der die
Menschenrechte und die Menschenwürde
im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit
zumTragenkommen;zweitensdieEbene
der Leitbilder, die in verschiedener Weise
die Idee der Diversität (Heterogenität,
Vielfalt) pädagogisch konkretisieren und
zwarnichtnurmitdemSchwerpunktauf
Schüler und Schülerinnen mit und ohne
Behinderungen,sondernauchinBezugauf
ethnokulturelle Gerechtigkeit, Geschlech-
tergerechtigkeit und verschiedene soziale
Lebensformen; drittens wird eine prakti-
sche Umsetzung von Inklusion in Regel-
schuleundSonderschulediskutiert.

Prinzipiell kämpft Inklusion um chan-
cengerechtigkeit,die jedeDiskriminierung
undExklusionvermeidet.Inklusionstrebt
von vornherein ein gemeinsames Lernen
an,keinenachträglicheIntegration.

NacheinererstenenthusiastischenPhase
mitdemPostulat,prinzipiellalleArrange-
ments von Lernprozessen (vom Kinder-
gartenbiszurUniversität)zureformieren,
wirdineinerzweitenPhasederErnüchte-
rungbewusst,dassnichtdiesesInklusions-
prinzipumjedenPreisdurchzuziehenist,
sondern dass zuerst die Bedürfnisse und
Möglichkeiten der Schwächeren zu be-

rücksichtigen sind und dass verschiedene
sonderpädagogische Zentren mit reicher
Erfahrung bereits mögliche Kooperatio-
nen getestet haben. Zudem signalisieren
zahlreiche Lehrpersonen eine Überforde-
rung,wennsieganzunterschiedlicheSchü-
lerinnen und Schüler in der Lerngemein-
schaft zu beschulen haben, ohne dass
zusätzliche Fachleute den Unterricht un-
terstützen.

Für den Religionsunterricht bringt die
InklusionsdebatteneudasPrinzipderKon-
fessionalitätaufdenPrüfstand.DieGestal-
tung des konfessionell-kooperativen Un-
terrichts, des ökumenischen Unterrichts
oderdesmultireligiösenLernensnachdem
Hamburger Modell und weitere konfessi-
onskundliche Modelle kehren in die De-
batte zurück – ausgehend vom gemeinsa-
men und sozial vorteilhaften Lernen von
KindernmitundohneBehinderungen.

Sabine Pemsel-Maier konturiert die
theologischen Grundlagen der angestreb-
tenInklusionetwamitderSchöpfungser-
zählung aus dem Buch Genesis (Gen
1,26 f.), wobei die Gottebenbildlichkeit
keinerlei Anlass dazu gibt, graduelle Un-
terschiede oder Abstufungen vorzuneh-
men.DiepaulinischeVorstellungdesLei-
beschristiunddiecharismenlehrezeigen
beide die Wertschätzung der Diversität
und die Möglichkeit, neue Lerngemein-
schaften zusammenzustellen, ohne dass
sichkonkreteAnweisungenfürdieSchul-
praxis daraus ableiten lassen. Schule und
Religionsunterricht bleiben zu kritischer
Differenzierungverpflichtet.Wertvollsind
diegeschichtlichenHinweisevonJohannes 
Heger und Christian Höger, welche die
Vorläufer der UN-Behindertenrechtskon-
vention (2006) darlegen und die späteren
SchrittezurkonkretenUmsetzungdersel-
ben.

Inklusion–religionspädagogischgewendet
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Spielerisch leicht können die Werke von
NilbarGüreşaufdenerstenBlicksein.Der
RockwirdzurDecke,wirdzumKopftuch:

SoteilensichsechsFraueneinStückStoffim
Bild „Örtü-Etek / cloth-Skirt“ von 2011.
EserinnertaneinVersteckspiel,eineScha-

DieweiterenAufsätzedesBuchesbrin-
geninformativeDiskussionenaussonder-
pädagogischer Warte und leuchten die
chancenundGrenzendesrealisiertenIn-
klusionsprinzipsaus.WeitereKonkretisie-
rungenfürSchuleundReligionsunterricht
sowie die Vorstellung inklusionsfähiger
Schulmaterialien bereichern die Publika-
tion weiterhin. Zehn allgemeine Thesen
beschließendieweiterführendeSchriftaus
derSichtderinterdisziplinärverstandenen
Religionspädagogik2. Danach sind ge-
meinsameBeschulungundFörderschulen
komplementärundnichtalternativzuver-
stehen(These6).Einesinnvollepraktika-
bleInklusionistindenBildungsinstitutio-
nen zwar geboten, denn sie wird den
Lernvoraussetzungengerecht, siebraucht

ImAugedesBetrachters

OttoMauer-PreisträgerinNilbarGüreş

aberZeitundmateriellewieauchgeistige
Ressourcen. Stephan Leimgruber

1SabinePemsel-Maier/MirjamSchambeck(Hg.),
Inklusion!? Religionspädagogische Einwürfe.
Freiburg:Herder2014.301S.Kt.19,99.
2WeitereLiteratur:AndréFrankZimpel,Einan-
derhelfen.DerWegzueinerinklusivenLernkul-
tur.Göttingen2012;PatrikGrasser,Inklusionim
Religionsunterricht. Vielfalt leben. Göttingen
2014;RolandWeiss/TobiasHaas,Dugefällstmir.
InklusiveFirmvorbereitungmitundohneBehin-
derung.München2013;AnnebellePithan/Wolf-
hardSchweiker(Hg.),EvangelischeBildungsver-
antwortung. Inklusion. Ein Lesebuch. Münster
2011; Evangelische Kirche im Rheinland (Hg.),
Dakannjede(r)kommen.Inklusionundkirchli-
chePraxis.Düsseldorf2013.

Abb.1:cloth-Skirt (2011);c-print,120x180cm.RechtebeiderKünstlerin,Rampa(Istanbul)und
MartinJanda(Wien).
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radevonKindern,dieeinenTausendfüßler
darstellen wollen – auf den ersten Blick.
Dannwirddeutlich,dassesnichtumKinder
geht:Frauenspielenmit ihrerErscheinung
inderÖffentlichkeit.GüreşnimmtdasBild
derFrauimRock,inVerhüllung,imKopf-
tuchundverwandeltes,überspitztes–und
schafft so einen freien Umgang mit einem
StückStoff,dasFraueneineGrenzezuset-
zen scheint. Nicht zufällig werden die
FrauenamScheidewegdargestellt.

DasBildderFrau isthäufigThemader
1977 in Istanbul geborenen und jetzt in
WienlebendenKünstlerin.InihrenBildern
und Performances greift sie Erwartungs-
haltungenaufundan,spieltsiedurchund
durchbricht sie so. Eine Kunst, die nicht
nurwahrgenommenwerdenwill, sondern
auf Wahrnehmung hinweist: amüsierend,
verstörend,eineKunst,dieimmerdenBe-
trachterfordert.

DerdannauchzumTeilnehmerwerden
kann.BeispielhaftseieinePerformanceim

IstanbulerStadtteilKadıköygeschildert:In
der Haltung einer Läuferin, die auf den
Startschusswartet,nuraufihrenZehenspit-
zen,postiertsichGüreşinderFußgänger-
zone.Das linkeBein isterwartungsgemäß
mit einer Sporthose bekleidet, der Fuß
stecktimLaufschuh.DasrechteBeindage-
genistineinemweitenHosenbeinverhüllt;
denbloßenFußzierteinhochhackigerDa-
menschuh.UnterdessenAbsatzein rohes
Ei–dieGefahr,dassderSchuhdasEizer-
bricht, steht dem Betrachter vor Augen.
Unter dem Turnschuh des linken Fußes:
eineKopiedesKorans.Passantenversam-
melnsich,baldistGüreşumgebenvonei-
nem Menschenpulk. Welche Gefahr auch
immer hier gesehen wird: Die Zuschauer
greifen ein. Ein Mann (nur zufällig keine
Frau?)bücktsichundnimmtdasBuchauf.

Mit bemerkenswert geringem Aufwand
schafftesdieKünstlerin,FragenundReak-
tionen ihres Publikums zu provozieren.
Abgrenzungen werden schwierig, ähnlich

Abb.2:KadıköyPerformancefromtheseriesUnknownSports(2008);photodocumentation.Rechte
beiderKünstlerin,Rampa(Istanbul)undMartinJanda(Wien).
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wiebeiderFotografiemitdemStückStoff.
IstdiePerformancenurKunstoderschon
eine Demonstration? Geht es um Frauen
oder um Religion – dient der Koran als
StartblockundAusgangspunkt,oderdroht
ermitFüßengetretenzuwerden?DasUn-
klareundSchwebendekannindenwenigen
Minutennichtfestgenageltwerden,diedie
Künstlerin am Boden der Fußgängerzone
verbringt.

NichtnurinFotografienundPerforman-
ces drückt sich die Wahl-Wienerin aus.
AuchinplastischenArbeiten,collagenund
Gemäldenversuchtsie,Themenzusetzen
undAnregungenzugeben.Wiederumzeigt
sich,wiesehrdieKünstlerinandieBilder
und Assoziationen anknüpft, die der Be-
trachtermitbringt.WasindenFotografien
nurangedeutetwird,kannGüreşindiesen
Medienexplizitdarstellen.

DasSpielmit„männlichen“und„weibli-
chen“Identitäten,mitdem,wasderBetrach-
tererwartetodergewohntist,kannsichhier

voll entfalten. Gerade auch im Bereich des
Sexuellen,einemimmerwiederaufgegriffe-
nenThema:GüreşweißumdieMöglichkei-
ten,wieMenschen ihreSexualität ausleben
können–undwasdas inanderenauslösen
kann. „He felt castrated when he met that
lesbianwoman“(2013),heißtetwaeinesih-
rerWerke,dasgenaudiesenPunktaufgreift.
Der krasse Titel gibt eine Deutung für ein
Bild,dessenSpracheundMotiveschwanken
zwischenblankemStereotyp,feinerAndeu-
tung und tieferer Symbolik. Warum etwa
seheichrechtsunteneineFrau,welcheBil-
der bewirken Assoziationen? Das Gesicht
mit Lockenpracht, von einer Halskette ge-
schmückt?DieschwarzenPunktealsBrust-
warzen?DiePumps,diekeinenKörpertra-
genmüssen–oderderBesen?

Nilbar Güreş schafft es, genau solche
Fragen im Betrachter aufkommen zu las-
sen.Wirklichkeitwirdalswahrgenommene
Wirklichkeit erkennbar, als subjektives
Spiel der Erwartungen und Enttäuschun-

Abb.3:HeFeltcastratedWhenHeMetThatLesbianWoman(2013);mixedmediaonfabric,77x112
cm.RechtebeiderKünstlerinundMartinJanda(Wien).
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gen. Zu leicht liegen Antworten auf diese
FragenaufderZunge.Vielleichtistesange-
bracht,sichdannaufdieZungezubeißen
unddasWerkwirkenzulassen.

InseinerRedevom9.Dezember2014an-
lässlich der Verleihung des „Msgr. Otto
Mauer-Preises“ 2014 beschreibt der in
Wien arbeitende Künstlerseelsorger Gustav
Schörghofer SJ diese Wirkung: „alles wie
schwebendundleicht, lockerzueinander in
Beziehunggesetzt,sodasssuchendeAugen
eigeneGeschichtenausalldemspinnenkön-
nen.DasFreie,Luftige,Schwebende,Spiele-
rische,Offene,WunderbareundZauberhafte
isteineGrundstimmungdieserBilderfindun-
gen,selbstdort,woesetwasdüsterzugeht.
SiesindvonallenZwängenfrei.“1

DieFreiheit,dieindenBildernzumAus-
druckkommt,bestimmtauchdenUmgang
derKünstlerinmitihrenThemen.Siesieht
auf die Wirklichkeit und ihre Wahrneh-
mung – nicht nur in Istanbul und Wien –
und schafft dadurch Freiräume. Perfor-
mancewirdperformativ:DurchihrWirken
zeigtNilbarGüreş,dassnichtnurdieWahr-
nehmungvariierenkann.Auchdiedahinter
liegendenUmständesindnichtsofestund
einfach zu bestimmen, wie sie manchmal

scheinen.WannimmerdieWerkeaufmerk-
sam machen, vielleicht sogar Anstoß erre-
gen,schaffensiebereitsneueWirklichkeit.
Aber sie sind, wie Schörghofer ausführt,
„nicht ideologisch zu vereinnahmen, auch
nichtimSinneinesProtestesgegenpolitisch
oder religiös motivierte Unterdrückung.
Nilbar Güreş lebt im Bewusstsein dieses
Unrechts. Sie hat andere Mittel gefunden,
umdagegenvorzugehen.“

Damit sieht man, dass Nomen nicht
gleichOmenseinmuss.„Güreş“bedeutet
imTürkischen„Ringer“.Zwargibtesmit
„Wrestling“(2008)einWerk,dasdenNa-
men aufgreift – allerdings bleibt es der
Deutung des Betrachters überlassen, das
Abgebildete als „Ringen“ einzuordnen.
NilbarGüreşmagmitderWirklichkeitund
ihrer Wahrnehmung ringen, doch ihre
künstlerischenAusdrucksweisensindalles
anderealsgrobundgewaltsam.Sieisteine
Meisterin der Anspielung und der Ironie,
deswachenAugesunddesdezentenFin-
gerzeigs. Dominik Matuschek SJ

1Vgl.‹www.otto-mauer-fonds.at/preis/›(abgeru-
fenam2.3.2015).


